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 Ausgabe August 2015 

Das aktuelle Thema  

Praxisbewertung nach der Ärztekammermethode 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

nachdem im Jahr 2014 die Bundessteuerberaterkammer 

und das IDW ihre gleichlautenden Hinweise zu den Be-

sonderheiten bei der Ermittlung eines objektivierten Un-

ternehmenswerts kleiner und mittelgroßer Unternehmen 

veröffentlicht haben, stellt sich die Frage, ob und inwie-

weit die Bundesärztekammermethode zur Praxiswerter-

mittlung bei Arztpraxen überhaupt noch anwendbar ist. 

Schaut man genau hin, kann man folgende Schlüsse zie-

hen: Die Bundesärztekammermethode in der aktuellen 

Fassung wurde ebenfalls 2008 veröffentlicht, d.h. im 

gleichen Jahr wie der grundlegende IDW Standard S1. 

Die Methode berücksichtigt zwar immer noch den Sub-

stanzwert, ermittelt aber zusätzlich den Goodwill in ei-

nem modifizierten Ertragswertverfahren, und es werden 

beide Werte dann addiert. Die Überlegungen zum über-

tragbaren Umsatz und zum übertragbaren Gewinn klin-

gen in vieler Hinsicht schon deutlich modern und nach 

dem derzeitigen Stand der Technik. Auch wenn die Bun-

desärztekammermethode keine reine Ertragswertme-

thode ist, ist sie doch nach den berufsrechtlichen Hin-

weisen von BStBK und IDW als Praktikermethode zu-

mindest für Plausibilitätsüberlegungen hinzuzuziehen. 

Da sie außerdem weit verbreitet ist und von vielen Ge-

richten auch in Zivilprozessen anerkannt wird, kann man 

die Methode sicherlich nicht komplett ad acta legen. Zu-

dem wird sie für steuerliche Zwecke als branchentypi-

sche Bewertungsmethode anerkannt. Aufgrund der pra-

xisbezogenen Hinweise zur Ermittlung des nachhaltig 

erzielbaren Gewinns speziell in einer Arztpraxis liefert 

sie gleichzeitig wichtige Ansatzpunkte für die Kauf-

preis- und Finanzierungsüberlegungen der Parteien. 

Im vorliegenden Tipp beschäftigen wir uns daher mit 

diesem wichtigen Thema für junge gründungswillige 

Ärzte und Praxisinhaber, die einen Nachfolger suchen. 

Dabei wird zugleich ein aktualisiertes Berechnungstool 

vorgestellt.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

Zahl des Monats 

Im Bereich der Hausärzte sind 49 % aller Planungs-

kreise überversorgt, d.h. einer Unterversorgung oder 

drohenden Unterversorgungen in einigen Landstri-

chen steht eine deutliche Überversorgung in anderen, 

für Ärzte attraktiveren Regionen gegenüber. 
Quelle: WIdO, Ärzteatlas 2015, www.wido.de/aerzteatlas2015.html. 
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Bewertungsmethoden für Arztpraxen 

Mit den KMU-Bewertungshinweisen 2014 haben 

BStBK und IDW übereinstimmend klargestellt, dass 

die „einzig wahre“ grundlegende Methode zur Ermitt-

lung eines objektivierten (Unternehmens-)Werts die 

Ertragswertmethode nach IDW S1 (2008) ist und 

gleichzeitig Hinweise für die Berücksichtigung von 

Besonderheiten speziell bei KMU gegeben. Damit sind 

auf jeden Fall die umsatzbezogenen Ansätze vom Tisch, 

auch wenn der eine oder andere Arzt für die überschlägige 

erste Ermittlung immer noch zur einfachen Umsatzme-

thode (Goodwill entspricht einem Quartalsumsatz) grei-

fen mag. Für die Bewertung von Arztpraxen sollte man 

heute drei Methoden plus das steuerliche vereinfachte Er-

tragswertverfahren kennen und berücksichtigen: 

(modifizierte) Ertragswertmethode 

Ganzheitliches Verfahren, IDW S1 (2008) und KMU-Bewer-
tungshinweise 2014 von BStBK und IDW zu berücksichtigen; 
als berufsrechtlich anerkanntes gerichtsfestes Verfahren im-
mer anwendbar. 

Vergleichswertmethode 

Anwendbar als ganzheitliches Verfahren oder Mischverfahren, 
wenn entsprechende Vergleichswerte aus Praxis- oder Anteils-
verkäufen vorliegen. 

BÄK-Methode 2008 

Mischverfahren aus Addition von Substanzwert und gewinnori-
entiert ermitteltem Goodwill; als branchentypisches Verfahren 
für die steuerliche Bewertung geeignet sowie generell für Plau-
sibilisierungsüberlegungen. 

(steuerliches Bewertungsverfahren) 

Vereinfachtes Ertragswertverfahren: führt wegen der stark ver-
einfachten Annahmen zum Kalkulationszins insbesondere ak-
tuell zu unrealistisch hohen Werten (vgl. aktueller Gewinnmul-
tiplikator auf Seite 4: 18,21). 

Die Verfahren (außer der Vergleichswert- oder Marktme-

thode) setzen zwei grundlegende Forderungen um: 

1. Auszugehen ist vom nachhaltigen, übertragbaren (be-

reinigten) Gewinn.  

2. Maßgeblich ist der künftig erwartete Gewinn. 

Besonderheiten bei der Bewertung von Arztpraxen 

im Licht der KMU-Bewertungshinweise 2014 

Das heißt, man kann in keinem Fall einfach Vergangen-

heitszahlen fortschreiben. Bei Arztpraxen und KMU gibt 

es aber in der Regel keine „integrierten Prognoserechnun-

gen“. Dann ist der Prognosegewinn anhand der Vergan-

genheitsanalyse unter Berücksichtigung künftiger Ent-

wicklungen zu ermitteln (KMU-Bewertungshinweise 

2014, Rdnr. 20). 

Bei der Ermittlung der übertragbaren Ertragskraft sind in-

dividuelle Faktoren auszuklammern, bei Inhaber geführten 

Unternehmen ist ein kalkulatorischer Unternehmerlohn 

(hier: Arztlohn) zu berücksichtigen, und zeitlich begrenzt  

wirkende Faktoren sind abzuschmelzen (KMU-Bewer-

tungshinweise 2014, Rdnr. 23). 

Das Konzept der Bundesärztekammer vom über-

tragbaren, nachhaltigen Gewinn  

Diese Faktoren werden in der Formel in den Hinweisen 

der Bundesärztekammer wie folgt berücksichtigt: 

 Übertragbarer Umsatz 

- übertragbare Kosten 

= übertragbarer Gewinn 

- alternatives Arztgehalt 

= nachhaltig erzielbarer Gewinn 

× Prognosemultiplikator 

= ideeller Wert (= Goodwill) 

Richtigerweise wird nur vom nachhaltigen prognostizier-

ten (künftig erzielbaren) Umsatz ausgegangen. Nicht be-

triebsnotwendige Dinge werden ausgeschlossen, und es 

wird – richtigerweise – das Arztgehalt als Unternehmer-

lohn abgezogen, da dieses kein Gewinnbestandteil ist. 

Theoretisch nicht haltbar ist die Ableitung des Progno-

semultiplikators: Er wird mit „2“ im Normalfall angege-

ben, da dies der zeitlichen Patientenbindung an den alten 

Arzt von typischerweise zwei Jahren entspreche. Danach 

endet der übertragene Vorteil aus dem Goodwill, und des-

sen Wert ist Null. Aber das Anlagevermögen hat natürlich 

noch einen Wert: Deshalb macht es Sinn, hierfür einen 

Wert hinzuzurechnen. Allerdings müssten beide Werte 

abgezinst werden. Bei der Formel der BÄK 

Praxiswert = Substanzwert + Goodwill 

fehlt aber sowohl für den Goodwill als auch für den Sub-

stanzwert am Ende der zwei Jahre der Abzinsungseffekt. 

Da wird es unwissenschaftlich und ungenau.  

Zusammenfassung und neues Berechnungstool  

Bei einer Praxisbewertung sollte man den Wert gem. 

BÄK-Methode in jedem Fall mindestens als Plausibili-

tätsvergleich berechnen. Damit das mit angemessenem 

Aufwand gelingt, wurde hierfür ein neues Berech-

nungstool zusammengestellt, das die Hinweise der 

Bundesärztekammer 2008 in Formeln umsetzt und die 

wertbeeinflussenden Faktoren und Bereinigungserfor-

dernisse vertieft darstellt. Was im Einzelnen zu berück-

sichtigen ist, wird im Loseblattwerk Teil 6/22.2.5 be-

schrieben. Außerdem sind die Hinweise der Bundesärzte-

kammer in den Arbeitshilfen online verfügbar.  

Wie oben dargestellt, kann der so ermittelte übertrag-

bare Gewinn dann als Basis zur Ermittlung eines auch 

theoretisch haltbaren Werts nach der modifizierten Er-

tragswertmethode dienen, wozu man dem Mandanten 

zur Wertabsicherung auch raten sollte. 

 

http://www.bwlberatung.de/freischaltung.html
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Berater intern: 

KfW-Partnerportal löst KfW Beraterforum ab 

Seit dem 25.06.2015 ist das neue KfW-Partnerportal, 

www.kfw.de/partnerportal zentrale Anlaufstelle zur 

Informationsbeschaffung für alle KfW-Produkte. In 

dem Portal, das das KfW Beraterforum ablöst, werden 

alle Informationen zielgruppengerecht und nutzer-

freundlich gebündelt. Für die bisherigen Nutzer des 

KfW Beraterforums bleiben die Anmeldedaten diesel-

ben.  

Neu ist, dass das Anmelden mit Benutzernamen und 

Passwort nunmehr nicht generell erforderlich ist und 

die entsprechende Anmeldemaske erst bei geschützten 

Inhalten (kenntlich gemacht durch das Schlosssymbol) 

geöffnet wird.  

Die Suchfunktion wurde verbessert und aktuelle Do-

kumente finden Sie bereits auf der Startseite unter 

„Dokumente & Archiv“.  

Zusammengefasst bietet des neue KfW-Partner- 

portal folgende Funktionen: 

− Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort 

(wenn es notwendig ist) 

− Übersicht über aktuelle Dokumente 

− verbesserte Archiv-Suche 

− neue einfache Bestellmöglichkeiten von Publika-

tionen 

− alle Informationen zu den Fördermöglichkeiten 

der KfW 

Branchenberatung 

Ärzte: Existenzgründungsanalyse 2014 der 

apoBank veröffentlicht 

Die apoBank hat die Existenzgründungsanalyse für Ärzte 

2014 veröffentlicht. Sie basiert auf den durch die apoBank 

durchgeführten Finanzierungen ärztlicher Existenzgrün-

dungen in den Jahren 2013/2014 und wird seit 1984 jähr-

lich in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Versor-

gung (ZI) ausgewertet.  

Einzelpraxis nach wie vor kein Auslaufmodell 

Eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Nieder-

lassungsformen in der ambulanten ärztlichen Versor-

gung zeigt, dass die Einzelpraxis keineswegs ein Aus-

laufmodell ist und sowohl bei den Hausärzten (58,7 %) 

als auch bei den Fachärzten (57,8 %) mehrheitlich be-

vorzugt wird. Am häufigsten wählen die Hausärzte die 

Berufsausübungsgemeinschaften als Kooperationsform. 

Die Entwicklung ist erfreulich für Steuerberater, da das 

die beratungsintensivsten Formen aus Steuerberatersicht 

sind. 

Hausärztemangel bleibt eine Herausforderung 

Die hausärztliche Versorgung bleibt weiterhin ange-

spannt; wie schon in den Jahren zuvor folgten auch 2014 

nicht genügend Hausärzte nach: Ihr Anteil unter den 

Existenzgründern lag bei 27,8 %, unter den Vertragsärz-

ten jedoch bei 43,7 %. 

 

Junge Ärzte lassen sich häufiger auf dem Land nieder 

als ältere 

Seit Jahren ziehen junge Menschen vorzugsweise in die 

Großstadt. Umso überraschender ist, dass der Anteil der 

Ärzte bis 35 Jahre, die sich 2014 in ländlichen Gebieten 

niedergelassen haben, doppelt so hoch war wie in den 

Altersgruppen ab 36 Jahren. Auch insgesamt verliert die 

Großstadt an Attraktivität. Nur noch 46,2 % (2013: 

48,4 %) aller ärztlichen Existenzgründungen entfielen 

auf Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern, und 

die Tendenz ist weiter fallend. 

Unterschiedliche Investitionsvolumina 

Bei einer Einzelpraxis haben Hausärzte 2014 für die 

Neugründung durchschnittlich 112.000 € investiert. 

Noch vor einem Jahr war es mit 92.000 € deutlich weni-

ger und stellte die am wenigsten investitionsintensive 

Form dar. 2014 dagegen war die Übernahme einer BAG 

durch mehrere Ärzte mit 99.000 € Investitionsvolumen 

je Arzt die günstigste Variante.  

Die Investitionshöhe variiert je nach Facharztrichtung 

und Gründungsform. Möglicherweise als Folge der 

strukturellen Überversorgung ist die Übernahme einer 

Einzelpraxis z.B. bei Gynäkologen mit 197.000 € deut-

lich teurer als die Neugründung einer Einzelpraxis in der 

gleichen Fachrichtung mit 142.000 €.  
Quelle: apoBank, PM v. 28.05.2015. 

Aktuelle Förderinformationen 

Meister-BAföG – Nachfrage weiterhin hoch 

Im vergangenen Jahr erhielten rund 172.000 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer an Fortbildungen Leistungen nach 

dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Dies 

geht aus Zahlen zum sog. „Meister-BAföG“ hervor, die 

das Statistische Bundesamt am 26.06. veröffentlicht hat. 

Gegenüber 2013 stieg die Zahl der Geförderten um 0,2 %. 

Das hohe Niveau des Vorjahres wurde damit zum siebten 

Mal in Folge übertroffen. 

Um den Aufwärtstrend zu sichern, will das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung (BMBF) bei der ge-

planten AFBG-Novelle mit einem Bündel von Leistungs-

verbesserungen, modernisierten Strukturen und einer Er-

weiterung des Kreises der Geförderten einen klaren Im-

puls setzen, um das Meister-BAföG zu stärken. 

http://www.kfw.de/partnerportal
https://www.apobank.de/content/dam/g8008-0/ueber_uns/presse/150528/existenzgruendungsanalyse-aerzte-2014.pdf
https://www.apobank.de/content/dam/g8008-0/ueber_uns/presse/150528/existenzgruendungsanalyse-aerzte-2014.pdf
https://www.apobank.de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/einzelpraxis-ist-kein-auslaufmodell.html
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Handlungsbedarf sieht Bundesbildungsministerin Jo-

hanna Wanka bei dem unveränderten Frauenanteil an den 

Geförderten. Dieser liegt bei unter einem Drittel und ist 

2014 gegenüber 2013 leicht um 0,7 % zurückgegangen. 

Augenmerk soll bei der Novelle insbesondere auf flexible 

Unterrichtsgestaltung bei Teilzeitfortbildungen gelegt 

werden und auf verbesserte Leistungen bei familien- und 

kinderbezogenen Förderelementen. 

Laut Bundesstatistik haben sich 2014 56 % der Geförder-

ten in Teilzeit und 44 % in Vollzeit fortgebildet. Das För-

dervolumen ist im gleichen Zeitraum um rd. 2 % auf 587 

Mio. € gestiegen. 

Weitere Informationen s. www.bmbf.de/de/851.php. 
Quelle: BMBF, PM 089/2015 v. 26.06.2015. 

Bayern: Startkredit – Generationenwechsel in 

Familienunternehmen: Kaufpreiszahlungen zwischen 

Kindern und Eltern förderfähig 

Angesichts des anstehenden Generationswechsels im bay-

erischen Mittelstand hat die LfA Förderbank Bayern die 

Förderung für Familienunternehmen verbessert. Vor al-

lem Betriebsübergaben an die Folgegeneration werden er-

leichtert, da nun auch Kaufpreiszahlungen zwischen Kin-

dern und Eltern bzw. Schwiegereltern förderfähig sind. 

Die Jungunternehmer können jetzt beim Kauf auf den äu-

ßerst günstigen Startkredit zugreifen: Der Förderkredit 

zeichnet sich durch einen Zinssatz ab 1 % (Stand 

19.06.2015) aus und das bei Laufzeiten und Zinsbindun-

gen von bis zu 20 Jahren. 

Über die Kreditvergabe hinaus kann die LfA auch 70 % 

des Kreditrisikos übernehmen und so die Gesamtfinanzie-

rung der Betriebsnachfolge erleichtern. Die Neuerungen 

des Förderangebots sehen zudem vor, dass familienin-

terne wie -externe Betriebsübernahmen und tätige Fir-

menbeteiligungen auch dann über den Startkredit förder-

fähig sind, wenn bereits eine selbständige Existenz be-

steht. Alle Verbesserungen erfolgen im Rahmen des 

neuen Mittelstandskreditprogramms der Bayerischen 

Staatsregierung. 

Quelle: LfA Bayern, PM v. 19.06.2015. 

Alle Neuerungen des Startkredit Bayern im Überblick: 

− Alle förderfähigen Formen von Betriebsübernahmen 

und tätigen Beteiligungen werden, auch wenn bereits 

eine selbstständige gewerbliche oder freiberufliche 

Existenz besteht, als Existenzgründung eingestuft 

und somit im Startkredit gefördert. 

− Bei der innerfamiliären Betriebsübertragung an die 

Folgegeneration können neben Neuinvestitionen und 

der Aufstockung des Warenlagers jetzt auch Kauf-

preiszahlungen an die Eltern/Schwiegereltern in das 

förderfähige Vorhaben einbezogen werden. 

− Gründungen von Nebenerwerbsbetrieben können mit 

dem Startkredit in der fünfjährigen Gründungsphase 

finanziert werden, soweit die sonstigen Fördervo-

raussetzungen erfüllt sind.  

 

− Für Vorhaben innerhalb der fünfjährigen Existenz-

gründungsphase (nicht aber unmittelbar bei Grün-

dung) besteht ein Wahlrecht zwischen einer perso-

nen- oder unternehmensbezogenen Förderung. 

− Der Startkredit wurde für die Förderung betrieblich 

genutzter Elektro- und Hybridfahrzeuge geöffnet. 

Zudem wurde die Förderung von Verkehrsmitteln 

vereinfacht, sodass auch Omnibusse und Taxis för-

derfähig sind.  
Quelle: LfA Bayern, Merkblatt „Startkredit“. 

BMWi: Eckpunkte zur neuen Beratungsförderung 

für Gründer und KMU ab 2016 vorgelegt 

Die bisherigen Programme Gründercoaching Deutsch-

land (GCD), Förderung unternehmerischen Know-hows 

durch Unternehmensberatung, Runder Tisch (RT) und 

Turn-Around-Beratung (TAB) werden zu einem einheit-

lichen Beratungsförderungsprogramm des Bundes zu-

sammengefasst, das von der BAFA betreut wird. Das 

heißt, die KfW ist „raus“ (bisher: GCD, RT und TAB). 

Einen Überblick über die neuen Fördersätze finden Sie im 

Eckpunkte-Papier. In den Programmen GCD, RT und 

TAB bleiben die bisherigen Regionalpartner ver-

pflichtende Ansprechpartner. Bei der Allgemeinen Bera-

tung können sie fakultativ einbezogen werden. Weitere 

Einzelheiten werden noch bekannt gegeben. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 06.07.2015) 
 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2015 

-0,83 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
fazilität 

Spitzenrefinanzierungs- 
fazilität  

Beide: seit 10.09.2014 

0,05 
p.a. 

0,30 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (April 2015) 

0,6 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 06/2015 

ERP-Gründerkredit – 
Startgeld – 5 Jahre – nomi-
nal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Univer-
sell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,05 
(2,07) 

 

ab 
1,00 

(1,00) 

Seit 14.10.2014 bzw. 
01.04.2015. Alle Werte 
aktuell siehe Konditio-
nen-Anzeiger der KfW 
www.kfw.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfahren 
(§ 203 Abs. 2 BewG) 

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

0,99 
 
 

4,5 

18,21 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2015 

Kredithürde der gewerb- 
lichen Wirtschaft, 05/2015 

15,7 ifo-Konjunkturtest 

 

Vorschau 

Prüfen und Planen – Beratungsaufgaben in der Krise 

 

http://www.bmbf.de/de/851.php
http://www.bmbf.de/press/3819.php
http://www.lfa.de/website/de/aktuelles/presse/archiv/2015/pm20150619/index.php
http://www.lfa.de/website/downloads/merkblaetter/produktmerkblaetter/merkblatt_startkredite.pdf
http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eckpunkte-gruendungsberatung-mittelstandsberatung-2016,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2015/2015_06_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2015/2015_06_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2015/2015_06_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
http://www.kfw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2015-01-02-basiszins-fuer-das-vereinfachte-ertragswertverfahren-nach-paragraf-203-absatz-2-bewG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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